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FRANKREICH

RECHNUNGSSTELLUNG FÜR 
B2B-TRANSAKTIONEN AB 2024

VERPFLICHTENDE 
ELEKTRONISCHE

IST IHR UNTERNEHMEN IN FRANKREICH 
ZU MEHRWERTSTEUERZWECKEN  

REGISTRIERT ODER ANSÄSSIG?

Angesichts einer Mehrwertsteuerlücke von fast 13 Milliarden 
Euro führt Frankreich ab 2024 eine obligatorische elektronische  
Rechnungsstellung für Business-to-Business-Transaktionen 

wirtschaftlich tätigen Unternehmen.
In Anlehnung an internationale Reformen zur kontinuierlichen Überwachung von MwSt.-Transaktionen 
(„Continuous Transaction Controls“ oder „CTC“) hat sich die französische Regierung das Ziel gesetzt,  

ivitäten durch die Einführung dieser 
tiefgreifenden rechtlichen Veränderungen einzudämmen. Durch diese Maßnahmen erlangt die  

r inländische B2B-, B2C- und  
grenzüberschreitende Transaktionen.

Die Einhaltung der französischen Anforderungen im Rahmen des VAT Reporting wird eine wesentliche 
Herausforderung darstellen. Die detaillierte Ausgestaltung des CTC-Systems ist komplex: Der Großteil 

andelt, Unternehmen haben  
jedoch weiterhin die Möglichkeit, die Dienste von registrierten Privatanbietern für die elektronische  
Rechnungsstellung zu nutzen, um von einer fortgeschritteneren A

WAS MUSS ICH TUN?

WAS SOLLTE ICH SONST NOCH WISSEN?

BIS WANN MUSS MEIN UNTERNEHMEN DIESE VERPFLICHTUNGEN ERFÜLLEN?
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einer sogenannten FEC-Datei (die  
französische Version von SAF-T) behalten 
zudem zusätzlich ihre Gültigkeit

werden für B2C- und 
grenzüberschreitende 
B2B-Transaktionen  
in Kraft treten
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zur Nutzung anderer Standards auf 
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unterstützt
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und fungiert entweder  
als Genehmigungsstelle  
oder als System für den  
Rechnungsstellungsaustausch

wird zum  
nationalen Portal
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Frankreich wird voraussichtlich das nächste Land in  
Europa, das CTCs in Zusammenhang mit der elektronischen 

Rechnungsstellung und der Vorschrift zur elektronischen 
 

vorbereiten und diese verstehen.

SO KANN SOVOS IHR  
UNTERNEHMEN UNTERSTÜTZEN

Laut der Internationalen Handelskammer (ICC) benötigen Unternehmen mindestens 12 bis 18 Monate,  
um sich auf die elektronische Rechnungsstellung und die elektro
ist hier, um Sie zu unterstützen. Unsere skalierbare End-to-End-Lösung gewährleistet Compliance für die  

nd mehr als 60 weiteren Ländern.

Entdecken Sie die erste globale Lösung für eine kontinuierliche Transaktionsüberwachung:

Unterstützung für Rechnungen, Gutschriften, 
Transportdokumente und Notfalldokumente 
gemäß geltendem Recht

Der CTC-Support ist vollständig in das VAT  
Reporting und die Berechnungsfunktionen  
integriert

Unterstützung für eingehende (AP) und  
ausgehende (AR) Prozesse

Zuordnung in regulierte Formate für  
unterstützte Gerichtsbarkeiten

Die gesamte erforderliche Prozessverwaltung 
über behördliche Plattformen

Flexible End-to-End-Integration mit jeder  
Unternehmensanwendung

Rechnungsüberwachung

Mit lokalen Vorschriften konforme  
elektronische Signaturen zur Gewährleistung 
von Authentizität und Integrität

Mit lokalen Vorschriften konforme  
elektronische Archivierung
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